
Zwischen

dem Blrndesminist,er für das PLrst- und Fernmel(lehresen

Tari f ver:traq Nr. 383

vöm 3. April 1987

einer s ei'.s

und

der Deuischen Postgewerkschaft

- Hauprvorstand -

Sitz Irankfurt am !4ain

andererse its

wird f ür: d.ie Angestelltell , Arbeiter uno Auszubiidenden de::

Deutscllen Burrdespost folgender Tarifveri:ag geschlossen:
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3. In Anlage 2 § 17 Lolrngruppe II Nr. 13 werden die worte 'Entl
lohnung nach Lohngruppe III" durch die t{orte "Beschäftigung bei
der Deutschen Bundespost" ersetzt.

4. In Anlage 3 werden die Zahlenangaben "1986 = 7,98" durch die
Zahlenangaben "1987 = 8,25 " ersetzt,

Abschnitt III

Auszubildende

§5

vergütungstarifvertrag zur TV Azb

1 . Die Ausbi ldungsvergütung gem{ß § 4 Abs. 1 TV Azb beträqt monat-
1i ch

im 1. AusbiLdungsjahr 5OO DM

im 2. Ausbildungsjahr 673 DM

im 3. Ausbildungsjahr 74O DM

im 4. Ausbildungsjahr 833 DM

Der Auszubildende erhä1t die Ausbi ldungsvergiitung des Ausbil-
dungsjahres, in den er sich nach der Ausbi ldungs ordnung für
Auszubildende bei der Deutschen Bundespost befindet-

2. Die Aus bi tdungsvergütung nach Nr. 1 erhöht sich nach Vollendung
des 18. Lebensjahres um 40 DM.

Das '1 8. Lebensjahr gilt nit Beginn des Kalendermonats als voll-
endet, j-n den der Geburtstag fäIlt.
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3. Die Ausbildungsvergütung nach N

Unterabs. 1 TV Azb bei Gewährung von

Kost um 136, 93 DM

Unterkunft um 47,30 DM

'Kost und Unteikunft

monatlich zu kürzen.

TV Azb beträgt nonatlich

um 184,23 DM

4. Die Unterhaltsbeihil fe nach § 13

184,23 DM.

5. Der Auszubildeude kann durch eine schriftliche Erklärung auf
den 749 DM übersteigenderr Betrag der Bruttobezüge im Sinne des

§ 2 Abs. 2 Satz 2 des Bundeskindergeldges etzes verzichten.

Der Verzicht wird mit dem auf..den Zugang der Erklärung folgen-
den Kalendemonat h:.rksam. Bis zun 31. Mai 1987 kann der Ver-
zicht auch mit Rückwirkung bis zum 1. Januar 1987 erklä.rt erer-
den.

q

Der Verzicht kann frühestens zu d.em Zeitpunkt lriderrufen trrer-
den, zu den sich d.ie Höhe der Ausbj-ldungsvergütung ändert.

§5

Auszubildende zum Sozia].versicherungsfachangestelLt€a

. § 5 Nr. 5 gilt entsprechend.
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Abschnitt IV

sonstige Reqelungen

§7

Inlrafttreten, Laufzeit

1. Dieser Tarifvertraq tritt mit wirkun(l vom

Rraft.
Januar: 1987 in

Die §§ 1, 3, 5 und 6 dieses TarifvertraEres - Vergütungs- und

Lohntar i f ver träge - können mit einer Frist von einem Monat zuxl

Ende eines Kalendermonats, frühestens zum 3'1 . Dezember 1987,
schriftlich qekündiqt werden.

Bonn, den 3 April- 1987

Deutsche PostEewerksci)af t
- Hauptvo.r s tand -
4/,
ü,,, h i,,.* (n, !




